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Einleitung

„Neben der Vereinbarung ehrgeiziger Ziele auf EU-Ebene ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass die Umweltpolitik und die Umweltvorschriften der EU angewandt werden. Eine 
mangelhafte oder gescheiterte Umsetzung der Umweltvorschriften kann vielfältige schädliche 
Auswirkungen auf den Planeten, die Bevölkerung und die Wirtschaft haben.“1

Umweltverschmutzung, Klimawandel und der Verlust an Biodiversität sind drei 
der größten Herausforderungen, die sich der Europäischen Union heute stellen 
und denen sie sich stellen muss.2 Der Zustand und die Qualität der Umwelt spie-
len eine Schlüsselrolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen 
in Europa.3 EU-Bürgerinnen und Bürger4 sehen „Klimawandel und Umweltfra-
gen“ gar als größte globale Herausforderung für die Zukunft der EU.5 Fast 40 % 
geben an, persönlich von umwelt- und klimabedingten Risiken und Gefahren 
bedroht zu sein.6 Auch die wirtschaftlichen Konsequenzen eines fehlenden oder 
zumindest defizitären Umweltschutzes sind schwerwiegend: Zwischen 1980 und 
2022 verursachten wetter- und klimabedingte Extremereignisse in den EU-Mit-
gliedstaaten wirtschaftliche Verluste in Höhe von schätzungsweise 650  Milliar-
den Euro, davon 52,3  Milliarden Euro im Jahr 2022.7 

Die effektive Durchsetzung des Rechts ist in der EU als Rechtsgemeinschaft 
der beste Garant dafür, dass die EU ihre Vorteile und Stärken zugunsten der Men-

1  Mitteilung der Europäischen Kommission, Überprüfung der Umsetzung der Umweltpoli-
tik 2022, COM (2022) 438 final vom 8.9.2022 unter 2.

2  Mitteilung der Europäischen Kommission, Überprüfung der Umsetzung der Umweltpoli-
tik 2022, 8.9.2022, COM (2022) 438 final vom 8.9.2022 unter 1.

3  Europäische Umweltagentur, Healthy environment, healthy lives: How the environment 
influences health and wellbeing in Europe, Report No.  21/2019, 2020, verfügbar unter: https://
www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives.

4  Die vorliegende Arbeit strebt gendergerechte Sprachformulierungen an. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird weitgehend auf Mehrfachbezeichnungen verzichtet. Sämtliche For-
men, ob generisches Femininum, generisches Maskulinum, Dopplungen sowie weitere Varian-
ten gelten gleichermaßen für alle Geschlechter und Personen.

5  Europabarometer, Umfrage zur Zukunft Europas, verfügbar unter: https://www.europarl.
europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/future-of-europe.

6  Europäische Union, Report Special Eurobarometer 538: Climate Change, S.  93, verfügbar 
unter: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2954 unter „Report“.

7  https://www.eea.europa.eu/ims/economic-losses-from-climate-related.
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schen und Unternehmen und zum Schutz der Umwelt bestmöglich ausschöpfen 
kann.8 Denn das EU-Recht ist nur so gut wie seine Verwirklichung, d. h. seine 
Umsetzung, Anwendung, Durchsetzung, Implementation,9 Durchführung oder 
auch sein Vollzug.10 Erst die ordnungsgemäße, vollständige sowie kohärente 
Verwirklichung von EU-Vorschriften erhöht die Rechtssicherheit und das Ver-
trauen in die EU. Sie gewährleistet und maximiert die Vorteile, die die EU-Poli-
tik für das tägliche Leben der Menschen in der EU hat.11 Will die EU zum Schutz 
der Umwelt beitragen, muss sie dafür sorgen, dass die Umsetzung, Anwendung 
und Durchsetzung12 – d. h. der Vollzug – des Umweltrechts innerhalb der EU 
weiter verbessert wird.13 

Tatsächlich erweist sich die Verwirklichung des europäischen Umweltrechts 
bislang jedoch als defizitär, wobei als ein Grund eine ineffiziente Umweltgover-
nance angeführt wird.14

8  Mitteilung der Kommission, Enforcing EU law for a Europe that delivers, COM (2022) 
518 final vom 13.10.2022, S.  1, verfügbar unter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/de/ip_22_6110.

9  Zum Begriff der Implementation auch im deutschen Sprachraum und der EU als Imple-
mentationsgemeinschaft vgl. Sommermann, DÖV 2015, S.  449–455. Ebenso als Forschungs-
gegenstand der „Implementationsforschung“ vgl. Fraenkel-Haeberle/Socher/Sommermann, 
in: dies. (Hrsg.), Praxis der Richtlinienumsetzung im Europäischen Verwaltungsverbund, Vor-
wort.

10  Zu dem Begriff der Verwirklichung, vgl. Stelkens, in: Beck/Färber/Pausch/Stelkens 
(Hrsg.), Vollzugstaugliche Rechtsetzung, S.  61 ff. sowie Stelkens/Andrijauskaitė/Marique, in: 
Stelkens/Andrijauskaitė (Hrsg.), Good Administration and the Council of Europe, Rn.  31.76 ff.

11  Mitteilung der Kommission, Arbeitsprogramm der Kommission für 2023: Eine entschlos
sen und geeint vorgehende Union, COM (2022) 548 final vom 18.10.2022, Punkt 4.2, verfügbar 
unter: https://commission.europa.eu/publications/2023-commission-work-programme-key-
documents_en.

12  Die vorliegende Arbeit verwendet die Begriffe der Rechtsumsetzung, -anwendung und 
-durchsetzung, synonym, soweit sich aus dem Sachzusammenhang nicht eine andere Bedeu-
tung ergibt. Ähnlich auch Dogs, Die Verpflichtung der EU-Kommission zum Einschreiten ge-
gen unternehmerische Wettbewerbsverstöße, S.  40–43.

13  Da der Begriff des Vollzugs nicht einheitlich verwendet wird, überzeugt es für die vorlie-
gende Arbeit einen weiten Begriff zu wählen, der alle Maßnahmen erfasst, die dem Unions-
recht zu seiner Wirksamkeit verhelfen. Darunter fallen die in Art.  290, 291 AEUV genannte 
delegierte Rechtsetzung und Durchführung, die Implementation (als Oberbegriff für Umset-
zung und Anwendung) und Ausführung ebenso wie die Durchsetzung, ähnlich auch: Rothfuß, 
Netzwerke als Ergänzung des Vollzugskontrollinstrumentariums im EU-Umweltrecht, S.  38. 

14  Mitteilung der Europäischen Kommission, Überprüfung der Umsetzung der Umwelt
politik 2022, COM (2022) 438 final vom 8.9.2022 unter 2. Was genau unter dem etwas nebu
lösen Begriff der Governance zu verstehen ist, bleibt offen. Anhaltspunkt mag das Weißbuch 
der Europäischen Kommission, „Europäisches Regieren  – Ein Weißbuch“ vom 25.7.2001, 
COM (2001) 428 final, S.  10 bieten, demzufolge Governance „für die Regeln, Verfahren und 
Verhaltensweisen [steht], die die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene Befugnisse ausge-
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Zwar wurden von europäischer Ebene bereits Anstrengungen und Maßnah-
men getroffen, um die Anwendung, Um- und Durchsetzung des Umweltrechts zu 
verbessern. So ist die Ausgestaltung des europäischen Umweltrechts nicht zu-
letzt durch die Mitteilung der Europäischen Kommission zum European Green 
Deal15 und das Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa 
bis 2030“16 zur Priorität und zum „Leitmotiv“17 erklärt worden. Zudem existie-
ren bereits wichtige Kooperationsmechanismen wie das Expertennetzwerk „Eu-
ropean Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmen-
tal Law“ (IMPEL), das von der Europäischen Umweltagentur (EUA) koordinier-
te „Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz“ (Eionet) 
oder die „Environmental Implementation Review“ (EIR). Flankierend wurden 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Vollzugs getroffen, unter anderem 
im Rahmen des Aktionsplans für einen besseren Vollzug des Umweltrechts und 
eine bessere Umweltordnungspolitik.18 

Der mangelhafte Vollzug auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene ist 
jedoch „nach wie vor ein wichtiges Thema“,19 von dem die Wirksamkeit der 
EU-Umweltpolitik maßgeblich abhängt. Erst kürzlich, im Juni 2023, hat die 
Kommission etwa den Prozess zum Erlass einer Mitteilung über die Verbesse-
rung des europäischen Verwaltungsraums (ComPAct) angestoßen. Ziel ist es, 
Maßnahmen für die öffentlichen Verwaltungen in den Mitgliedstaaten zu ergrei-
fen, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen besser begegnen zu 
können.20 Eine wirksame Überwachung durch die EU-Ebene ist daher von 

übt werden, kennzeichnen, und zwar insbesondere in Bezug auf Offenheit, Partizipation, Ver-
antwortlichkeit, Wirksamkeit und Kohärenz“. 

15  COM (2019) 640 final.
16  Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable_europe_de_web_

0102.pdf.
17  Kotzur/Niehaus, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, Art.  191 AEUV, 

Rn.  3.
18  COM (2018) 10 final. Dazu auch Mitteilung der Kommission, Arbeitsprogramm der 

Kommission für 2023: Eine entschlossen und geeint vorgehende Union, COM/2022/548 final 
vom 18.10.2022, Abschnitt  4 „Bessere Rechtsetzung sowie Umsetzung und Durchsetzung des 
EU-Rechts“.

19  Vgl. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/71/umweltpolitik-allgemeine-
grundsatze-und-grundlegender-rahmen unter E: Umsetzung, Durchsetzung und Überwachung.

20  Vgl. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13852-En 
hancing-the-European-Administrative-Space-ComPAct-_en. Die Rechtsgrundlage für zu tref-
fende Maßnahmen soll Art.  197 AEUV sein. Vgl. auch Mitteilung der Kommission, Arbeits-
programm der Kommission für 2023 Eine entschlossen und geeint vorgehende Union, COM/
2022/548 final vom 18.10.2022, Abschnitt  4 „Bessere Rechtsetzung sowie Umsetzung und 
Durchsetzung des EU-Rechts“. Durch Kommissionbeschluss (C(2021) 9535 final vom 17.12.
2021) wurde im Dezember 2021 eine Expertengruppe zu diesem Thema eingesetzt, die bisher 
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grundlegender Bedeutung,21 wie auch die primärrechtliche Einordnung der „ef-
fektiven Durchführung des Unionsrechts“ in Art.  197 AEUV als „entscheidend“ 
für die ordnungsgemäße Funktion der EU erkennen lässt. Dieses in der EU beste-
hende Organisationsdefizit wird in Teil  1 Kapitel  I dargelegt. 

Hierauf aufbauend und anschließend an die genannten Entwicklungen und ge-
troffenen Maßnahmen formuliert die vorliegende Arbeit Vorschläge, um die Er-
reichung der Ziele des EU-Umweltrechts effektiver zu gestalten und damit die 
Umweltqualität innerhalb der Europäischen Union zu verbessern. Parallel zur 
proklamierten „Trendwende durch Einhaltung der Umweltvorschriften“22 wer-
den Entwicklungspotenziale des Umweltrechts auf übergeordneter, institutionel-
ler Governance-Ebene herausgearbeitet. 

Das Verwaltungsorganisationsrecht als „Herzstück des Verwaltungsrechts“23 
ist prädestiniert dafür, Veränderungspotenziale aufzuzeigen und Verbesserungen 
des Vollzugs herbeizuführen.24 Durch eine effektivere Verwaltungsorganisation 
und Gestaltung der Zusammenarbeit können Vollzugsdefizite verringert werden 
und durch einen aufgabenadäquaten Verwaltungsaufbau ein kohärenter und 
wirksamer Vollzug des Unionsrechts gestärkt werden.25 Organisation ist „Er-
möglichungsstruktur“, denn ohne Aufbau der zuständigen Handlungseinheit und 
ohne Strukturierung ihres Handelns sind die entsprechenden Verwaltungsstellen 
nicht handlungsfähig. Organisation ist zwar nicht alles, aber ohne sie ist alles 
nichts.26 Aus diesem Grund stellen Teil  1 Kapitel  II sowie die Teile  3–7 die Ver-
waltungsorganisationsstrukturen des Umweltrechts in einen dogmatisch-struktu-
rierenden Rechtsvergleich. Die Teile  3–7 folgen der Struktur, dass zunächst all-
gemein in das jeweilige Rechtsphänomen und die Struktur der Zusammenarbeit 

vorrangig horizontale Themen bespricht, vgl. aktuelle Unterlagen unter: https://reform-sup 
port.ec.europa.eu/public-administration-and-governance-policy-making/expert-group-public-
administration-and-governance_en.

21  Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), „Umweltgutachten 2020: Für eine ent-
schlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa“, verfügbar unter: https://www.umwelt 
rat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_
Entschlossene_Umweltpolitik.html.

22  Mitteilung der Kommission, Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik 2022  – 
Trendwende durch Einhaltung der Umweltvorschriften, COM(2022) 438 final vom 8.9.2022; 
siehe ergänzend IP/22/5367 und QANDA/22/5328, beide vom 8.9.2022.

23  Schmidt-Aßmann, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisati-
onsrecht als Steuerungsressource, S.  12.

24  Vgl. zur großen Bedeutung der Verwaltungsorganisation nur Schmidt-Aßmann, Das all-
gemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Kapitel  5. Vgl. zur historischen Einordnung: Hil-
bert, in: Kahl/Mager (Hrsg.) (Hrsg.), Verwaltungsorganisation, S.  59.

25  Ähnlich Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, S.  28–31 sowie Weiß, in: Kahl/
Mager (Hrsg.), Verwaltungsorganisation, S.  137.

26  Hilbert, in: Kahl/Mager (Hrsg.), Verwaltungsorganisation, S.  59 f.
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eingeführt wird. In diesem Zusammenhang wird auch der jeweils relevante 
rechtliche Rahmen aufgezeigt. Im Anschluss hieran folgen Ausführungen zur 
konkreten Ausprägung der Kooperationsformen im Wettbewerbs- und im Um-
weltrecht. Auf diese Weise werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug 
auf die relevanten Akteure, die rechtliche Gestaltung der Zusammenarbeit und 
die Ausführung von Verwaltungsaufgaben im Umwelt- und Kartellrecht aufge-
zeigt. Während in den Teilen 3 und 4 analysiert wird, „Wer“ agiert, werden in den 
Teilen 5–7 anhand spezifischer Aspekte das „Wie“ der (Inter)aktion insbesondere 
der Kommission mit den Mitgliedstaaten beleuchtet.

Aus der Fülle von Verwaltungsaufgaben und Arten der Zusammenarbeit wer-
den drei Aspekte herausgegriffen und dargestellt, die die effektive Durchsetzung 
und Anwendung des EU-Rechts maßgeblich prägen, nämlich die Informations-
verwaltung (Teil  5), die Lenkung der Kommission durch nicht-legislative Recht-
setzung und Soft law (Teil  6) sowie ihre Aufsicht durch spezifische Koopera
tionsinstrumente (Teil  7). Diese drei Aspekte werden dahingehend analysiert, ob 
und wie sie im Wettbewerbsrecht effektiver strukturiert oder organisiert sind als 
im Umweltrecht. Anhand des Vergleichs werden anschließend Verbesserungs
potenziale für das Umweltrecht herausgearbeitet. Dabei werden Inhalt und Um-
fang der dargestellten Verwaltungsaufgaben wiederum von den Akteuren und 
den ihnen zugewiesenen Kompetenzen je Referenzgebiet vorgegeben: Verwal-
tungsaufgaben und -handlungen können nur in dem Umfang analysiert werden, 
in dem sie von den zu untersuchenden Akteuren tatsächlich ausgeübt werden 
können.

Das Vorhaben ergebt dabei keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung 
aller Kooperationsstrukturen in den beiden Referenzgebieten. Vielmehr soll an-
hand der als zentral herausgearbeiteten Kooperationsformen zwischen der EU
Kommission, EU-Agenturen und Netzwerken auf europäischer Ebene sowie 
mitgliedstaatlichen Verwaltungsstellen auf nationaler Ebene ein Vergleich der 
Referenzgebiete ermöglicht werden. Die Gegenüberstellung bildet die inhaltliche 
Grundlage für das in einem letzten Schritt (siehe Teil  8) vorzunehmende Bewer-
ten und Vergleichen der unterschiedlichen Kooperationsforen und Verbundfor-
men im Umwelt- und Kartellrecht dar. Sie bildet somit den Ausgangspunkt zur 
Beantwortung der Frage, inwiefern Kooperationsformen und Besonderheiten des 
Wettbewerbsrechts sinnvollerweise auf das Umweltrecht übertragen werden soll-
ten, um das Umweltrecht effektiver anzuwenden und durchzusetzen.

Als Vorbild für die Weiterentwicklung des Umweltrechts dient die Verwal-
tungsorganisation des europäischen Wettbewerbsrechts (siehe dazu Teil  1 Kapi-
tel  II). Denn die Durchsetzungsmaßnahmen der Kommission im Kartellrecht und 
in der Fusionskontrolle bringen den Bürgerinnen und Bürgern in der EU bereits 
seit mehreren Jahrzehnten unmittelbare Vorteile. So konnten durch die effektive 
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Kontrolle und Rechtsdurchsetzung in den Bereichen Kartell-, Missbrauchsverbot 
und Fusionskontrolle nach Schätzungen der Generaldirektion Wettbewerb im 
Zeitraum von 2012 bis 2021 120 bis 210  Milliarden Euro für Kunden eingespart 
werden. Ebenso ist mittel- und langfristig von einer positiven Wirkung auf das 
Bruttoinlandsprodukt der EU in Höhe von 0,6 % bis 1,1 %, was 90 bis 160  Milli-
arden Euro pro Jahr entspricht, auszugehen.27 

Ähnliche Vorteile sind auch durch eine effektive Durchsetzung des Umwelt-
rechts zu erwarten.28 Einerseits besteht der unmittelbare Vorteil für EU-Bürgerin-
nen und Bürger, dass eine bessere Umweltqualität, höhere Umweltstandards und 
dadurch ein höheres Schutzniveau erreicht wird. Andererseits wird damit indi-
rekt ein Standortvorteil in wirtschaftlicher Art einhergehen, indem grüne Produk-
tionsbedingungen und Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Mit einem effekti-
ven EU-Umweltrechtsvollzug können daher nicht nur irreversible Umwelt- und 
Gesundheitsschäden, sondern auch finanzielle Belastungen des EU-Haushaltes 
vermieden werden, der einheitliche Binnenmarkt gestärkt und ökonomische An-
reize geschaffen werden.29

Im Mittelpunkt des Rechtsvergleichs steht die Frage, welche Änderungen des 
Verwaltungsaufbaus und der Formen der interadministrativen Zusammenarbeit 
im Umweltrecht unter Rückgriff auf das Wettbewerbsrecht getroffen werden 
sollten, damit umweltrechtliche Maßnahmen besser verwirklicht und anvisierte 
Umweltziele besser erreicht werden können (dazu Teil  8; zur erforderlichen Ein-
grenzung des Vorhabens siehe den Untersuchungszuschnitt in Teil  1 Kapitel  III). 

Ganz konkret beantwortet die vorliegende Arbeit die nachfolgenden Fragen: 
Sollte die Generaldirektion Umwelt über ein Team von Chefökologen verfügen, 
die unabhängige Fachberatung leisten? Sollte sie ein Koordinierungsreferat ein-
richten, um die Zusammenarbeit mit der mitgliedstaatlichen Ebene besser zu 

27  Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, Generaldirektion Wirtschaft 
und Finanzen, Gemeinsame Forschungsstelle, Modellierung der makroökonomischen Auswir-
kung der Wettbewerbspolitik: Lagebericht 2021 und weitere Entwicklung, Amt für Veröffentli-
chungen der Europäischen Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2763/729367 sowie Ar-
beitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Begleitunterlage zum Bericht der Kommission: 
Bericht über die Wettbewerbspolitik 2022, SWD(2023) 76 final vom 4.4.2023, S.  50 f.

28  So gibt es z. B. eine Studie, die bewertet, welche quantitativen und qualitativen Mehrwer-
te und Vorteile Durchsetzungsmaßnahmen der Kommission im Bereich EU Umweltvorschrif-
ten bewirken, vgl. Europäische Kommission, Study to assess the benefits delivered through the 
enforcement of EU environmental legislation: final report, 2016, verfügbar unter: https://data.
europa.eu/doi/10.2779/043074. Die Studie untersucht Vertragsverletzungsverfahren betreffend 
die Nichteinhaltung von zehn Richtlinien in fünf Umweltbereichen (Naturschutz, Abfall, Was-
ser, Luft und Umweltverträglichkeitsprüfung).

29  Die Vorteile des effektiven EU-Umweltrechtsvollzugs betonend auch: Rothfuß, Netzwer-
ke als Ergänzung des Vollzugskontrollinstrumentariums im EU-Umweltrecht, S.  51–56.
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strukturieren (dazu Teil  8 Kapitel  I 1)? Sollten die aus mitgliedstaatlichen Vertre-
tern bestehenden Komitologieausschüsse im Umweltrecht Instrumente der Bera-
tenden Ausschüsse im Kartellrecht übernehmen (dazu Teil  8 Kapitel  I 2)? Sollten 
die Expertengruppen im Umweltrecht, die beispielsweise dazu dienen, die Kom-
mission bei Entscheidungen über Rechtsakte und Regelungsoptionen zu bera-
ten, – wie im Wettbewerbsrecht – nur oder vorrangig aus von den Mitgliedstaa-
ten unabhängigen Fachexperten bestehen (dazu Teil  8 Kapitel  I 3)? Sollen der 
EUA als Pendant zum Wettbewerbsnetzwerk weitreichendere Rechte zugespro-
chen werden (dazu Teil  8 Kapitel  I 5)? Sollten Informationspflichten im Umwelt-
recht anstatt langfristig und dauerhaft lieber ad hoc und anlassbezogen struktu-
riert sein (dazu Teil  8 Kapitel  II 1)? Sollte mehr ermessenslenkendes Soft law 
erlassen werden oder sollte das Soft law im Umweltrecht durch Geltendmachung 
vor den europäischen Gerichten „gehärtet“ werden (dazu Teil  8 Kapitel  II 3)? 
Sollte die Europäische Kommission im Vorfeld von im Umweltrecht häufig auf-
tretenden Vertragsverletzungsverfahren befugt sein, Inspektionen in den Mit-
gliedstaaten durchzuführen oder durchführen zu lassen (dazu Teil  8 Kapitel  II 5)? 
Abschließend: In welchen Fällen sollte die EU-Ebene befugt sein, ein Verfahren 
„hochzuzonen“ und durch Selbsteintrittsrechte oder Verweisungsregime an sich 
zu ziehen? Mit anderen Worten: Sollte die Europäische Kommission befugt sein, 
in Fällen, in denen die mitgliedstaatlichen Verwaltungen unwillens oder unfähig 
sind, die Durchsetzung des EU-Umweltrechts zu gewährleisten, einzuschreiten 
(dazu Teil  8 Kapitel  II 6)? 
Durch die Identifizierung von Kooperationsformen im Wettbewerbsrecht und 

die Bewertung ihrer Übertragbarkeit auf das Umweltrecht werden Lösungen auf-
gezeigt, um das Organisationsdefizit in der EU zu verringern. Eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse findet sich in der Schlussbetrachtung.





Teil  1

Vergleichsstudie zu interadministrativen 
Kooperationsformen im Europäischen 

Verwaltungsverbund: Einleitung und Einordnung  
des Untersuchungsgegenstands

I. Die Übertragung von Verwaltungsstrukturen als Chance: 
Organisationsdefizit im Europäischen Umweltrecht 

Für die Einhaltung umweltschützender Vorschriften bestehen häufig wenig bis 
keine unmittelbaren Anreize: Für private Wirtschaftsteilnehmer verursacht die 
Beachtung der umweltschutzrechtlichen Anforderungen häufig erhebliche Kos-
ten und ist daher mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden.1 Auch für politische 
Entscheidungsträgerinnen und -träger gibt es in vielen Fällen vorrangige öffent-
liche und private Interessen wie die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie, die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, eine verbesserte Infrastruktur oder Touris-
muserschließung, die im Verhältnis zum Umweltschutz vordringlicher für Wäh-
lerentscheidungen erscheinen und daher priorisiert werden. Hinzutritt, dass der 
Umweltschutz als Allgemeinwohlbelang nur im Ausnahmefall durch subjektive 
Rechte mithilfe des individuellen Rechtsschutzes geltend gemacht werden kann.2 
Zudem gibt es eine weniger starke Lobby für umweltschutzrechtliche Belange 
und nahezu keine sich gleichberechtigt gegenüberstehenden Wirtschaftsteilneh-
mer, die eine ausgewogene Aufsicht oder private Rechtsdurchsetzung der Um-
weltvorschriften gewährleisten, wie z. B. bei der privaten Durchsetzung von 
Wettbewerbern im Kartellrecht.3 Daher können wirtschaftliche, soziale, kulturel-
le Interessen sowie rechtsimmanente Strukturen der Verwirklichung von Um-
weltzielen entgegenstehen.

1  Vgl. für das Immissionsschutzrecht entsprechend Hansmann/Röckinghausen, in: Land-
mann/Rohmer, UmweltR, §  52 BImSchG, Rn.  1.

2  Vgl. zu den genannten Gründen entsprechend für das Naturschutzrecht: Gellermann, in: 
Landmann/Rohmer, UmweltR, Vorbemerkung zu §  63, 64 BNatsSchG, Rn.  1.

3  Mitteilung der Europäischen Kommission, Konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnah-
men der EU: Schaffung von Vertrauen durch mehr Information und größere Reaktionsbereit-
schaft der Behörden, COM(2012) 95 final vom 7.3.2012, S.  3.
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Wie bereits angerissen,4 hat die verzögerte und inadäquate Anwendung der 
Umweltvorschriften negative Auswirkungen auf den Zustand der Umwelt und 
die menschliche Gesundheit. Sie ruft Rechtsunsicherheit für die Wirtschaft her-
vor und die langfristigen Kosten für Behebungsmaßnahmen sind weit höher als 
ein präventives Vorgehen.5 

Nicht zuletzt seien auch die positiven Auswirkungen einer Minimierung des 
umweltrechtlichen Vollzugsdefizits hervorgehoben. Wären die von der EU ge-
stellten Umweltanforderungen umgesetzt worden, beispielsweise durch die voll-
ständige Einhaltung des EU-Abfallrechts bis zum Jahr 2020, hätten 400.000 Ar-
beitsplätze geschaffen werden und der Abfallbewirtschaftungs- und -recycling
industrie ein zusätzlicher Jahresumsatz in Höhe von 42  Milliarden Euro gesichert 
werden können. Im Sektor der EU-Wassergesetzgebung hätte sich, vorbehaltlich 
des Erreichens eines „guten“ Zustands für alle Gewässer ein kombinierter Jah-
resgewinn von mindestens 2,8  Milliarden Euro erwirtschaften lassen. Durch die 
konsequente Umsetzung des Natura 2000 Netzwerks hätten zusätzlich 174.000 
Arbeitsplätze geschaffen werden können.6 Letztlich könnten Kosten in Höhe von 
rund 55  Milliarden Euro pro Jahr vermieden werden, die der Gesellschaft inner-
halb der EU aufgrund des Umsetzungsdefizits, d. h. durch die derzeitigen Lücken 
bei der Umsetzung der Umweltpolitik, entstehen.7 Unter Bezugnahme auf die 
Kosten durch die Nichtanwendung von Rechtsvorschriften erklärte auch das 
7. Umweltaktionsprogramm die Reduzierung des Umsetzungsdefizits daher zu 
einem von neun prioritären Zielen.8 

Aus diesen strukturellen An- und Herausforderungen folgt daher ein beson
deres Potenzial und Bedürfnis, vereinheitlichende Bedingungen betreffend den 

4  Vgl. auch die Einleitung dieser Arbeit.
5  Mitteilung der Europäischen Kommission, Konkretere Vorteile aus den Umweltmaßnah-

men der EU: Schaffung von Vertrauen durch mehr Information und größere Reaktionsbereit-
schaft der Behörden, COM(2012) 95 final vom 7.3.2012, S.  3.

6  Mitteilung der Kommission über die Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik – 
Gemeinsame Herausforderungen und Anstrengungen für bessere Ergebnisse, COM(2017) 63 
final vom 3.2.2017, S.  1 unter Verweis auf: Europäische Kommission, 2011. Implementing EU 
legislation for Green Growth (Umsetzung der EU-Vorschriften für grünes Wachstum), Wissen-
schaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, 2015. Wasserrecht: Bericht über die Kosten 
des Verzichts auf EU-politisches Handeln, The Economic benefits of the Natura 2000 Network 
Europäische Kommission, 2013. 

7  COWI A/S & Eunomia Research & Consulting Ltd, „Study: The costs of not implement-
ing EU environmental law“, March 2019 = https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/study_
costs_not_implementing_env_law.pdf; European Commission, Directorate-General for Envi-
ronment, The costs of not implementing EU environmental law study – Final report, 2019, 
https://data.europa.eu/doi/10.2779/192777, S.  7. 

8  Beschluss Nr.  1386/2013/EU, ABl. 2013 Nr.  L354/171 (189). Vgl. Calliess, Umweltrecht 
und Klimarecht der EU, Rn.  120.
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